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Hinweise an die Eltern zur Krankmeldung 
 

1. Sollte Ihr Kind vor Beginn des Unterrichtes erkranken, bitten wir um eine telefonische Mitteilung an das 
Sekretariat (Tel: 05363-944120) in der Zeit von 7:00 Uhr bis 8:30 Uhr. Wenn Sie vor 8:00 Uhr anrufen möchten, 
sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter. Unsere Schulsekretärin hört diesen dann ab.  
 

2. Nachdem Ihr Kind wieder gesund ist, geben Sie ihm bitte umgehend, d.h. am selben Tag, eine schriftliche 
Entschuldigung für die Fehlzeiten mit. Nutzen Sie hierfür auch die entsprechenden Seiten im Kontaktheft. 

 

3. Bei längerfristigen Erkrankungen (mehr als eine Woche) kontaktieren Sie bitte den/die Klassenlehrer/in. 
 

4. Erkrankt Ihr Kind während der Unterrichtszeit, werden Sie telefonisch benachrichtigt. Wir erwarten, dass Sie 
oder eine andere vertraute, im Anmeldebogen vermerkte, erwachsene Person Ihr Kind von der Schule abholt. 
Außerdem geben wir Ihrem Kind für diesen Tag einen Entschuldigungszettel mit. Bitte geben Sie diesen Zettel 
unterschrieben mit, sobald Ihr Kind wieder am Unterricht teilnimmt. 
 

5. Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen für einen längeren Zeitraum nicht am Sportunterricht teilnehmen 
können, lassen Sie bitte dem/der Sportlehrer/in eine schriftliche Entschuldigung bzw. ein ärztliches Attest 
zukommen. In der Regel wird Ihr Kind dann während der Sportstunden Aufgaben erledigen, die keinen 
körperlichen Einsatz erfordern bzw. nur Tätigkeiten verrichten, die die Gesundheit Ihres Kindes erlaubt. 
Allgemein gilt: Im Regelfall verbleibt Ihr Kind trotz seiner gesundheitlichen Einschränkung während der 
Sportstunden im Klassenverband. Die endgültige Entscheidung über den Einzelfall trifft der/die Sportlehrer/in. 
 

6. Nach dem Niedersächsischen Schulgesetz (NSchG) sind wir als Schule verpflichtet, nach 3 unentschuldigten 
Fehltagen (Einzelstunden können zu einem Schultag zusammengefasst werden) eine Anzeige an die zuständige 
Stelle für Schulpflichtahndung zu senden. Die eigenmächtige Verlängerung von Schulferien wird ab dem ersten 
unentschuldigten Fehltag gemeldet. Sollte Ihr Kind direkt vor oder nach den Ferien erkranken, müssen Sie 
zwingend ein ärztliches Attest vorlegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Henrik Becker 
Schulleiter 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
…………………………………………………………………………………………………..             ……………… 
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers       Klasse 
 

Hinweise zur Krankmeldung 
 

Die Hinweise zur Krankmeldung der Hauptschule Vorsfelde für das Schuljahr 2025/2026 habe ich/haben wir erhalten und zur 
Kenntnis genommen. 
 
……………………………………….                 …………………………………………………………………………….. 
Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


